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Aktuelle Schutzmaßnahmen gegen die Geügelpest

Im Hinblick auf die aktuellen Ereignisse zur Geügelpest und
die Risikobewertung des Friedrich-Löfer-Institutes (FLI) bereitet das
Sächsische Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz weitere
Schutzmaßnahmen für die heimischen Geügelbestände vor. So wurden
bereits alle Veterinärämter und Verbände über die aktuelle Risikolage
informiert und eine Aufstallungs-Anordnung für Freilandgeügel in
sogenannten Risikogebieten ist vorbereitet. Die Veterinärämter werden
bis zum 5. Dezember in eigener Verantwortung aufgrund von
Risikobewertungen der Betriebe die Notwendigkeit von Aufstallungs-
Anordnungen prüfen und ggf. aussprechen. Damit ist ein ausgewogenes
Vorgehen auch unter Berücksichtigung der Aspekte des Tierschutzes
möglich.

Verbraucherschutzministerin Barbara Klepsch fordert alle Geügelhalter
auf, die bisher geltenden Schutz- und Hygienemaßnahmen dringend
umzusetzen. »Nur durch das disziplinierte Mitwirken der Tierhalter kann
ein Eintrag der Seuche über Wildvögel in das Hausgeügel vermieden
werden. Dies bedeutet, dass der Zugang zu Futter, Einstreu und Tränkwasser
unterbunden wird. In Verdachtsfällen (z. B. Krankheit, Verluste, Einbruch der
Legeleistung) ist umgehend das zuständige Veterinäramt zu informieren«,
betonte Klepsch.

Sollten vermehrt Wildvögel tot aufgefunden werden, bitten wir dies der
zuständigen Veterinärbehörde mitzuteilen. Die Erreichbarkeit ist auf der
Homepage des Sozialministeriums eingestellt.

Das Sozialministerium appelliert an alle Tierhalter und Bürger durch
umsichtiges Verhalten zum Schutz vor Eintrag der Geügelpest beizutragen.
Dazu gehört auch, dass von Reisen in die von Seuche betroffenen Länder
keine Geügelerzeugnisse oder Waren von diesen Tieren mitgebracht
werden. Die Reiseverkehrskontrollen werden in Sachsen unvermindert
durchgeführt.
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Aktuell besteht im Freistaat Sachsen keinerlei Gefährdungspotential für den
Menschen. Geügeleisch und Geügelerzeugnisse können unbedenklich
verzehrt werden.

Antworten auf Fragen und Hinweise können auf der Internetseite des
Sozialministe-
riums unter www.gesunde.sachsen.de/geuegelpest.html abgerufen
werden

Des Weiteren können Sie sich mit Auskünften und Anfragen an
die zuständigen Lebensmittelüberwachungs- und Veterinärämter der
Landkreise und kreisfreien Städte werden, deren Erreichbarkeit ist ebenfalls
auf der Internetseite eingestellt.
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